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A. PRÜFUNGSAUFTRAG 

Der Vorstand des 

Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland e.V., Berlin 
(im Folgenden auch „DAKU e.V.“ genannt) 

beauftragte uns am 10. Oktober 2023 den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 nach den §§ 317 ff. HGB zu prü-
fen. 

Dieser Bericht ist ausschließlich an den Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland e.V. 
gerichtet. 

Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Satzung nach den 
Vorschriften der §§ 317 ff. HGB. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind — auch im Verhältnis zu 
Dritten — die Besonderen Auftragsbedingungen der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (BAB) 
sowie die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften vom 1. Januar 2017 (AAB) maßgebend, die diesem Bericht als Anlage IV beigefügt sind. 
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B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Wir haben zu dem Jahresabschluss des Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland e.V., 
Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 in der diesem Bericht 
als Anlage I beigefügten Fassung den am 20. Oktober 2023 in Köln unterzeichneten uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt: 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An den Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland e.V., Berlin 

PRÜFUNGSURTEIL 

Wir haben den Jahresabschluss des Dachver-
band der Kulturfördervereine in Deutschland 
e.V., Berlin, — bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 — 
geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den deutschen, für alle Kauf-
leute geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses geführt hat. 

GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS 
FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind vom Verein unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unser Prü-
fungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN 
VERTRETER FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für alle Kaufleute geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen  
wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahres-
abschlusses zu ermöglichen, der frei von  
wesentlichen — beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten — falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung 
der Geschäftstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-
teren haben sie die Verantwortung, Sachver-
halte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, an-
zugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungs- 
legungsgrundsatzes der Fortführung der Ge-
schäftstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben- 
heiten entgegenstehen. 

VERANTWORTUNG DES 
ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG 
DES JAHRESABSCHLUSSES 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
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Ganzes frei von wesentlichen — beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen 
ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-
len, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an  
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher — beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter — falscher Dar-
stellungen im Jahresabschluss, planen 
und führen Prüfungshandlungen als  
Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrüge-
risches Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrol-
len beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die 

unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieser Systeme des Vereins abzu-
geben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetz- 
lichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Geschäftstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Un- 
sicherheit im Zusammenhang mit Er-
eignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähig-
keit des Vereins zur Fortführung der 
Geschäftstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen An- 
gaben im Jahresabschluss aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir  
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum  
unseres Bestätigungsvermerks erlang-
ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Er-
eignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass der Verein 
ihre Geschäftstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kon-
trollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“ 
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C. FESTSTELLUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

I. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den ge-
setzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den er-
gänzenden Vorschriften der Satzung. Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Infor-
mationen sind in der Buchführung und im Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen ordnungs-
gemäß abgebildet. 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unserer Feststellung grundsätzlich 
dazu geeignet, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewähr- 
leisten. 

II. Jahresabschluss 

Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 ist diesem Bericht als Anlage I beigefügt. Er entspricht nach unserer Beurtei-
lung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den 
gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den er-
gänzenden Vorschriften der Satzung. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und 
den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß 
aus dem Vorjahresabschluss übernommen. Die für alle Kaufleute geltenden Ansatz-, Ausweis- und 
Bewertungsvorschriften sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden. 
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D. GEGENSTAND DER PRÜFUNG 

Gesetzlicher Prüfungsgegenstand nach § 317 HGB 

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren die Buchführung und der nach den deutschen  
handelsrechtlichen Vorschriften aufzustellende Jahresabschluss — bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2022 bis zum 31. Dezember 2022. 

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des 
geprüften Vereins oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert 
werden kann. 

Zur Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss verweisen wir auf unsere 
Berichterstattung im Bestätigungsvermerk, Abschnitt „VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN 
VERTRETER FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS“, der in Abschnitt B. wiedergegeben ist. 
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E. ART UND UMFANG DER AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG 

Bezüglich Art und Umfang der Auftragsdurchführung verweisen wir auf die allgemeine Beschrei-
bung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses in unserer 
Berichterstattung im Bestätigungsvermerk in den Abschnitten „GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGS-
URTEIL“ und „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES“. Der Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. wiedergegeben. Nachfolgend geben wir 
hierzu weitergehende Erläuterungen. 

Risiko- und systemorientierter Prüfungsansatz 

Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes, der auch internationalen Prü-
fungsstandards entspricht, ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Die hierzu notwendige 
Risikobeurteilung basiert auf der Einschätzung der Lage, der Geschäftsrisiken und des Umfeldes 
sowie des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Vereins. Darüber hinaus be-
rücksichtigen wir bei dieser Einschätzung unser Verständnis vom Prozess der Aufstellung des  
Jahresabschlusses. 

Bei unserer Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Angaben haben wir sowohl Risiken auf 
Abschlussebene als auch Risiken auf Aussageebene identifiziert und beurteilt. Darüber hinaus  
haben wir diese Risiken in Risikogruppen untergliedert, wobei wir bedeutsame Risiken, die einer 
besonderen Berücksichtigung bei der Prüfung bedürfen, und Risiken, bei denen aussagebezogene 
Prüfungshandlungen allein zur Gewinnung ausreichender Sicherheit nicht ausreichen, hervorgeho-
ben haben. Die bedeutsamen Risiken beinhalten aufgrund berufsständischer Vorgaben auch das 
Risiko der Außerkraftsetzung von Kontrollmaßnahmen durch das Management sowie die Umsatz-
realisierung. 

Auf der Grundlage unserer Risikobeurteilung haben wir die relevanten Prüffelder und Kriterien 
(Abschlussaussagen) sowie Prüfungsschwerpunkte festgelegt und das Prüfprogramm entwickelt. In 
unserem Prüfprogramm wurden Art und Umfang der jeweiligen Prüfungshandlungen festgelegt.  

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten aussagebezogene ana-
lytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen (sonstige aussagebezogene Prüfungshand-
lungen) für die ausgewählten Prüffelder. Dabei wurden Wesentlichkeitsaspekte berücksichtigt. 
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Prüfungsprozess 

Unseren Prüfungsprozess haben wir in Meilensteine unterteilt, die mit der Akquisition und Auf-
tragsannahme beginnen und sich bis zur Auftragsbeendigung und Archivierung erstrecken. Wir ver-
weisen insoweit auf die nachstehende grafische Darstellung der Meilensteine. 

 

Die dargestellten Meilensteine berücksichtigen die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Dementsprechend haben wir zunächst eine Prüfung der Ange-
messenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stiftung durchgeführt 
(Aufbauprüfung). Auf Basis der Erkenntnisse der Aufbauprüfung hinsichtlich Ausgestaltung und Im-
plementierung der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen haben wir die für die Beurtei-
lung der Risiken wesentlicher falscher Angaben sowie für die Auswahl von Art, Umfang und zeitli-
cher Einteilung der für die einzelnen Prüfungsziele durchzuführenden Wirksamkeitsprüfungen 
— sofern relevant —, analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen definiert. 

Alle Prüfungshandlungen erfolgten jeweils mit einer Auswahl von bewusst oder repräsentativ aus-
gewählten Elementen. Die Bestimmung der jeweiligen Auswahl erfolgte in Abhängigkeit von  
unseren Erkenntnissen über das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie von Art 
und Umfang der Geschäftsvorfälle. 

Als Schwerpunkte unserer Prüfung haben wir festgelegt: 

— Prüfung der sonstigen Rückstellungen 

— Prüfung der Zuwendungen und Mitgliedsbeiträge 

— Prüfung der Personalaufwendungen 

Wir haben die Prüfung in den Monaten September bis Oktober 2023 bis zum 20. Oktober 2023 
durchgeführt. 
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Zum Abschluss der Prüfung haben wir von den gesetzlichen Vertretern eine schriftliche Erklärung 
eingeholt, in der diese mit Datum vom 20. Oktober 2023 die Vollständigkeit der uns erteilten Auf-
klärungen und Nachweise sowie von Buchführung und Jahresabschluss bestätigt haben. Die gesetz-
lichen Vertreter des Vereins erteilten alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise. 
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F. ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

I. Rechnungslegungsnormen 

Der Verein hat aufgrund der satzungsgemäßen Verpflichtung den Jahresabschluss nach den für alle 
Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. 

II. Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfordert im Rahmen der gesetzlichen Wahlrechte eine Viel-
zahl von Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen seitens des Vorstands des Vereins. Im  
Folgenden gehen wir gemäß § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen 
ein. 

Die immateriellen Vermögensgegenstände (EDV-Software) und das Sachanlagevermögen werden zu 
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Ab-
schreibungen werden nach der linearen Abschreibungsmethode vorgenommen.  

Forderungen bzw. sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Soweit er-
forderlich werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. 

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur geleistete Zahlungen, die einen Aufwand für 
eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen. 

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen am Stichtag bestehenden Risiken, soweit sie 
bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren, ausreichend Rechnung getragen. Sie 
sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetra-
ges angesetzt. 

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. 
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G. SCHLUSSBEMERKUNG UND UNTERZEICHNUNG DES
PRÜFUNGSBERICHTS

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren 
Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 des Dachverband der Kulturfördervereine in Deutsch-
land e.V., Berlin, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, (IDW PS 450 n.F.) erstattet.

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. dieses Prüfungsberichts wiederge- 
geben. 

Köln, 20. Oktober 2023 

BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

@@muz=@@ 
Alten 
Wirtschaftsprüfer 

@@vwp=@@ 
Dr. Berndt  
Wirtschaftsprüfer 
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Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland e.V., Berlin

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom

1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

B  I  L  A  N  Z

A k t i v a P a s s i v a
31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I.   Immaterielle Vermögensgegenstände 9.116,00 21.629,00 Ergebnisrücklagen 32.413,05 34.130,66
II.  Sachanlagen 9.498,00 12.094,00

18.614,00 33.723,00
B. Rückstellungen

B. Umlaufvermögen
Sonstige Rückstellungen 8.700,00 12.520,51

I.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.784,70 45.430,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 62.254,29 39.519,98

77.038,99 84.949,98 C. Verbindlichkeiten

I.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 105,86  - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.409,50 (Vj.: EUR 40.256,25) 30.409,50 40.256,25

II. Sonstige Verbindlichkeiten
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.130,44 (Vj.: EUR 31.871,42)
 - davon aus Steuern EUR 2.480,58 (Vj.: EUR 2.043,03) 24.130,44 31.871,42

54.539,94 72.127,67

95.652,99 118.778,84 95.652,99 118.778,84
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Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland e.V., Berlin

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

G E W I N N -   U N D   V E R L U S T R E C H N U N G

2022 2021
EUR EUR

 1. Zuwendungen 528.074,22 463.509,33
 2. Sonstige betriebliche Erträge 22.107,48 3.843,42

   Erträge 550.181,70 467.352,75

  5. Personalaufwand
     a) Löhne und Gehälter 212.893,83 175.368,13
     b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
          versorgung und für Unterstützung 46.719,12 38.258,31
         - davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vj.: EUR 731,51)

259.612,95 213.626,44

  6. Weitergeleitete Zuwendungen für Kooperationen 56.443,70 57.650,00
  7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
       gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 19.733,59 29.296,61
  8. Raumkosten 37.785,77 35.374,14
  9. Fremdleistungen 82.776,96 80.645,76
10. Werbe- und Reisekosten 27.169,97 11.878,30
11. Übrige betriebliche Aufwendungen 68.376,37 58.242,41

  Aufwendungen 551.899,31 486.713,66

12. Jahresfehlbetrag -1.717,61 -19.360,91

13. Entnahmen aus den Ergebnisrücklagen 1.717,61 19.360,91

14. Ergebnisvortrag 0,00 0,00
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Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland e.V., Berlin 

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse 

Rechtliche Verhältnisse 

Name  Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland e.V. 

Rechtsform Eingetragener Verein (e.V.) 

Sitz Berlin  

Register Der Verein ist unter der Vereinsnummer: VR 36836 im Vereinsre-
gister Charlottenburg in Berlin eingetragen. 

Satzung und Vereinszweck  Es gilt die Satzung vom 17. Juli 2018.  

Zwecke des Vereins sind die Förderung 

— der Erziehung, Volks- und Berufsbildung; 

— von Wissenschaft und Forschung; 

— internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten 
der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens 

— sowie des bürgerschaftlichen Engagements und der Kunst und 
Kultur zugunsten der vorgenannten Zwecke. 

Geschäftsjahr Kalenderjahr 

Organe des Vereins Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung sowie der 
Vorstand und der Beirat. 

Vorstand Der Vorstand des Vereins bestand im Berichtsjahr aus: 

— Herrn Prof. Frank Druffner, Berlin (Vorsitzender) 

— Frau Ulrike Petzold, Glienicke/Nordbahn (Geschäftsführen-
der Vorstand und stellvertretende Vorsitzende) 

— Frau Dr. Annette Fugmann-Heesing, Berlin (Schatzmeisterin 
und stellvertretende Vorsitzende) – bis 16. August 2022 

— Herrn Erich Steinsdörfer, Berlin (Schatzmeister und stellver-
tretender Vorsitzender) – ab 16. August 2022 
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Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch 
zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam. 

Beirat Der Beirat des Vereins bestand im Berichtsjahr aus: 

— Frau Dana Bauers, 

— Herr Olaf Kretschmar, 

— Herr Dr. Matthias Dreyer, 

— Herr Jens-Rainer Jänig, 

— Frau Katrin Lorbeer, 

— Herr Dr. Volker Pirsich, 

— Frau Hana Kadrija, 

— Frau Antonia Güthoff, 

Wirtschaftliche Verhältnisse 

Finanzierung  Der Verein finanziert seine Tätigkeiten im Wesentlichen aus pro-
jektbezogenen Zuwendungen der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien, der Bundeszentrale für politische 
Bildung sowie der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen 
Stiftung für Engagement und Ehrenamt, welche u.a. auf Basis der 
Zuwendungsbescheide vom 28. Januar 2021 und 23. August 2021 
sowie vom 18. Juli 2022 und 15. Dezember 2021/26. Januar 2023 
gewährt wurden.  

Der Gesamtbetrag der zugesagten Mittel stellt die Finanzierung 
der Projekte in den Jahren 2022 und 2023 sicher. 

Mitarbeiter Zum Stichtag wurden sechs Mitarbeiter beschäftigt. 
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Steuerliche Verhältnisse 

Grunddaten und steuerli-
che Veranlagung 

 
Der Verein wird beim Finanzamt für Körperschaften I., Berlin, 
unter der Steuernummer 27/663/64768 geführt. 

Das Finanzamt für Körperschaften I. hat am 1. März 2021 den Be-
scheid nach § 60a Abs. 1 AO über die gesonderte Einhaltung der 
satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 
AO in Bezug auf die Satzung vom 17. Juli 2018 erlassen. Der Ver-
ein verfolgt nach der eingereichten Satzung und nach der tat-
sächlichen Geschäftsführung steuerbegünstigte Zwecke nach den 
§§ 51 ff. AO und ist damit insoweit von der Körperschaftsteuer 
und der Gewerbesteuer befreit. Eine Steuerpflicht ergibt sich 
ausschließlich für einen evtl. von dem Verein unterhaltenen ein-
heitlichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.  

Steuerliche Außenprüfung Es hat noch keine steuerliche Außenprüfung stattgefunden. 

 





Verwendungsrechnung des Dachverbands Kulturfördervereine 2022

Grundkosten 
Verein 

Projekt 
Werkzeug-

kasten Stadt 
RLP

Projekt 
Botschafter

Projekt 
Strategieplan

Projekt Land 
in Aktion

Projekt 
Vernetzungs-

module

Projekt 
Werkzeugkasten 

NRW

Projekt Tag der 
Thüringer KFV

Haushalt DAKU 
gesamt

Einnahmen

Teilnehmerbeträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00

Allgemeine Zuwendungen 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00

Projektmittel 0,00 55.565,70 24.800,00 10.700,00 112.081,99 287.341,18 5.702,94 7.600,00 503.791,81
+ Projektmittelübertrag aus 2021 0,00 0,00 7.741,82 0,00 0,00 20.658,82 0,00 0,00 28.400,64
- Projektmittelübertrag nach 2023 0,00 -3.013,88 0,00 -4.882,56 -3.972,03 -7.136,02 -443,74 0,00 -19.448,23

Projektmittel Gesamt 0,00 52.551,82 32.541,82 5.817,44 108.109,96 300.863,98 5.259,20 7.600,00 512.744,22

Mitgliedsbeiträge 3.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.720,00

Erstattungen AAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.275,50

Steuerfreie Umsätze 214,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.150,00

Summe Einnahmen 6.684,50 52.551,82 32.541,82 5.817,44 108.109,96 302.623,98 5.259,20 7.600,00 550.181,70

Ausgaben

Personalkosten 0,00 9.124,84 28.595,10 4.491,55 58.372,53 140.340,37 4.467,13 2.052,75 247.444,27
+ steuerliche Abgrenzung z.B. Erstattung AAG 14.068,68

+ Differenz Urlaubsrückstellungen -1.900,00

Personalkosten Gesamt 259.612,95

Sachkosten 3.612,91 43.426,98 3.897,18 1.325,89 49.737,43 162.283,61 792,07 5.554,67 270.630,74
+ steuerliche Abgrenzung z.B. Belege Versorgungskassen 6.546,62

+ Differenz Abschreibung/Zugänge Anlagevermögen 15.109,00

Sachkosten Gesamt 292.286,36

Summe Ausgaben 3.612,91 52.551,82 32.492,28 5.817,44 108.109,96 302.623,98 5.259,20 7.607,42 551.899,31
Ergebnis 3.071,59 0,00 49,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,42 -1.717,61
Übernahme Projektkosten durch Verein -42,12 -49,54 7,42
Rückzahlung an Zuwendungsgeber
Jahresergebnis 3.029,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.717,61
Ergebnisrücklage 2021 34.130,66
Entnahme 2022 -1.717,61
Rücklage 2022 32.413,05
davon freie Rücklage 2020 839,79

Ergebnisvortrag 0
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- Besondere Auftragsbedingungen -

1. Allgemeines

(a) Wir erbringen unsere Leistungen auf Basis (i) des Auftragsschreibens und
etwaiger, dem Auftragsschreiben beigefügter spezifischer Anlagen (insbeson-
dere etwaiger Leistungsbeschreibungen, Widerrufsbelehrungen für Verbrau-
cher und Portalnutzungsbedingungen) (ii) dieser Besonderen Auftragsbedin-
gungen (BAB) und (iii) der Allgemeinen Auftragsbedingungen des Instituts der
Wirtschaftsprüfer (AAB) (zusammen nachfolgend „Mandatsvereinbarung“).
Dies gilt auch für den Teil der Leistungen, der ggf. schon vor dem rechtswirk-
samen Abschluss der Mandatsvereinbarung erbracht wurde. Abweichende
oder widersprechende Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn sie von uns
ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. Die Regelungen unseres Auftrags-
schreibens, die BAB und AAB gelten auch dann, wenn wir einer Beauftragung
unter Zugrundelegung abweichender Geschäftsbedingungen (z.B. im Rahmen
von Bestellscheinen) nicht ausdrücklich widersprechen.

(b) Sofern nichts anderes vereinbart ist, finden die BAB und AAB auch dann
Anwendung, wenn wir über die im Auftragsschreiben oder in etwaigen Anla-
gen vereinbarten Leistungen hinaus für Sie tätig werden.

2. Vergütung, Fälligkeit

(a) Unsere Rechnungen, inkl. etwaiger Abschlags- und Vorschussrechnungen,
werden in Euro erstellt und sind sofort fällig. Die von etwaigen Subunterneh-
mern erbrachten Leistungen stellen wir Ihnen als eigene Auslagen in Rech-
nung. 

(b) Für die Anforderung von Vorschüssen gilt Nummer 13 (1) Satz 2 AAB. Im
Übrigen sind wir berechtigt, jederzeit angemessene Abschläge auf Honorare
oder Gebühren und Auslagen sowie Nebenkosten in Rechnung zu stellen.

(c) Angaben zum voraussichtlich anfallenden Honorar verstehen sich grund-
sätzlich als Honorarschätzung, sofern nicht ausdrücklich ein Pauschalhonorar
vereinbart ist. Ein Pauschalhonorar darf überschritten werden, wenn durch
den Eintritt unvorhersehbarer Umstände, die nicht in unserem Verantwor-
tungsbereich liegen, ein nicht nur unerheblicher Mehraufwand entsteht.

(d) Endet unsere Leistungserbringung vorzeitig, sind wir berechtigt, den bis
dahin entstandenen Zeitaufwand abzurechnen, sofern die Beendigung der
Mandatsvereinbarung nicht durch ein pflichtwidriges Verhalten unsererseits
verschuldet wurde. Auch im letzteren Fall kann aber der bisherige Zeitauf-
wand abgerechnet werden, sofern und soweit die erbrachte Leistung trotz
der vorzeitigen Vertragsbeendigung verwertbar ist.

(e) Die StBVV findet nur Anwendung, sofern und soweit dies ausdrücklich
schriftlich vereinbart ist. Sofern Sie uns nach Abschluss der Mandatsverein-
barung mit weiteren, über das Auftragsschreiben hinausgehenden Leistungen
beauftragen, werden diese entweder gemäß gesonderter Vereinbarung oder,
in Ermangelung einer gesonderten Vereinbarung, mit den in unserem Hause
für die jeweilige Leistung üblichen Stundensätzen abgerechnet, die wir Ihnen
auf Wunsch gerne mitteilen. 

(f) Sofern wir (ggf. auch erst nach der Leistungserbringung) gebeten oder
verpflichtet werden, Informationen im Zusammenhang mit unserer Leistungs-
erbringung einem Gericht, Sach- oder Insolvenzverwalter, einer Behörde, Re-
gulierungs- und Aufsichtsstellen (WPK, PCAOB, DPR) oder anderen Dritten zur
Verfügung zu stellen (dies schließt Vernehmungen unserer Mitarbeiter als
Zeugen ein), dürfen wir den in diesem Zusammenhang entstehenden Zeitauf-
wand in Rechnung stellen. Wir werden für diese Tätigkeiten die mit Ihnen in
der Mandatsvereinbarung geregelten Stundensätze in Ansatz bringen. 

3. Haftungsbeschränkung

(a) Soweit in dieser Nummer 3 BAB nichts anderes bestimmt ist, bemisst sich
unsere Haftung nach Maßgabe der Nummer 9 der AAB. Abweichend von Num-
mer 9 (2) und (5) der AAB tritt allerdings an die Stelle der dort genannten
Haftungshöchstbeträge einheitlich ein Betrag von € 5 Mio. Nummer 9 (1) der
AAB bleibt stets unberührt.

(b) Sofern Sie der Auffassung sind, dass das unserer Leistungserbringung in-
newohnende Risiko den Betrag von € 5 Mio. nicht nur unerheblich übersteigt,
sind wir bereit, mit Ihnen und unserem Haftpflichtversicherer die Möglichkeit
und die Kosten einer Erhöhung unserer Haftungsgrenze zu erörtern. Kommt
es in diesem Zusammenhang zu einem gesonderten Prämienaufwand, so ist
dieser von Ihnen zu tragen. 

(c) Wir haften entgegen Nummer 9 (2) AAB und 3 (a) BAB nur dann betrags-
mäßig unbegrenzt, sofern dies (i) ausdrücklich schriftlich vereinbart oder (ii)
nach US-amerikanischen Unabhängigkeitsregelungen zwingend erforderlich
ist.

4. Unsere Arbeitsergebnisse

Arbeitsergebnisse die schriftlich darzustellen und zu unterzeichnen sind, sind 
nur verbindlich, wenn sie von zwei Mitarbeiter/innen original unterzeichnet 
wurden bzw. in E-Mails zwei Mitarbeiter/innen als Unterzeichner benannt 
sind. Sofern nichts anderes vereinbart wird und keine gesetzlichen oder be-
rufsständischen Regelungen entgegenstehen, sind wir auch berechtigt, un-
sere Arbeitsergebnisse ausschließlich (i) als PDF und/oder (ii) per E-Mail 
und/oder (iii) mit qualifiziert elektronischer Signatur auszuliefern. 

5. Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse, Nutzungsrechte

(a) Unsere Arbeitsergebnisse dienen einzig dem vertraglich vereinbarten
Zweck, sind daher ausschließlich an Sie gerichtet und dürfen zu keinem an-
deren Zweck verwendet werden. Für die Weitergabe unserer beruflichen Äu-
ßerungen an Dritte oder deren Verwendung zu Werbezwecken gilt Nummer 6
der AAB.

(b) Eine schriftliche Zustimmung zur Weitergabe unserer beruflichen Äuße-
rungen an Dritte erfolgt regelmäßig nur unter der Bedingung der vorherigen
Unterzeichnung einer berufsüblichen Weitergabevereinbarung (Hold Harm-
less Release Letter) durch den oder die Dritten, sofern nichts anderes schrift-
lich vereinbart wird. Eine Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse darf stets
nur in vollem Wortlaut inkl. aller Anlagen erfolgen. § 334 BGB bleibt von einer
Weitergabe unberührt.

(c) Sie sind verpflichtet, uns von allen Schäden freizuhalten, die aus einer
Nichtbeachtung der vorstehenden Regelungen gemäß Nummer 5 (a) und/oder
(b) entstehen. 

(d) Wir räumen Ihnen Nutzungsrechte an den von uns erstellten Arbeitsergeb-
nissen nur insoweit ein, als dies angesichts des Zwecks der jeweiligen Man-
datsvereinbarung erforderlich ist.

6. Grundlagen unserer Zusammenarbeit

(a) Der zur Erbringung unserer Leistungen anfallende und unserer Honorarkal-
kulation zugrunde liegende Zeitaufwand hängt maßgeblich davon ab, ob die
Voraussetzungen gemäß Nummer 3 (1) der AAB vorliegen.

(b) Sofern sich aus dem Auftragsschreiben, uns bindenden gesetzlichen Rege-
lungen oder sonstigen Vorschriften sowie einschlägigen Standards nichts an-
deres ergibt, sind wir nicht verpflichtet, die uns zur Verfügung gestellten
Informationen auf inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.

7. Besondere Vorschrift für die Steuerberatung

(a) Sie beauftragen und bevollmächtigen uns, die für Sie erstellten Angaben,
die für eine elektronische Übermittlung an die Finanzbehörden vorgesehen
und jeweils freigegeben sind, in Ihrem Namen unmittelbar über die DATEV eG
bei der zuständigen Stelle der Finanzverwaltung elektronisch einzureichen.
Auftrag und Bevollmächtigung gelten ab sofort und sind jederzeit widerruf-
lich. Der Widerruf bedarf mindestens der Textform.

(b) Die Übersendung fristbehafteter Schriftstücke verpflichtet uns nur dann
zur Einleitung fristwahrender Maßnahmen, wenn uns diese per Post oder per
Fax übermittelt werden. 

8. Elektronische Kommunikation und Virenschutz

Für die elektronische Kommunikation gilt Nummer 12 der AAB. Ihnen ist dar-
über hinaus bekannt, dass Daten, die über das Internet versendet werden, 
nicht zuverlässig gegen Zugriffe Dritter geschützt werden, verloren gehen, 
verzögert übermittelt oder mit Viren befallen sein können. Im Rahmen des 
gesetzlich Zulässigen übernehmen wir deshalb keine Verantwortung und Haf-
tung für die Unversehrtheit von E-Mails, nachdem sie unseren Herrschaftsbe-
reich verlassen haben, und für Ihnen oder Dritten hieraus entstehende Schä-
den. Dies gilt auch, sofern trotz der von uns verwendeten Virusschutzpro-
gramme durch die Zusendung von E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangt.  

9. BDO Netzwerk, Sole Recourse

(a) Wir sind Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesell-
schaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehören zum internationalen
BDO Netzwerk rechtlich voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist
die Marke des BDO Netzwerks und der BDO Mitgliedsfirmen („BDO Firm“). Zur
Auftragsdurchführung dürfen wir andere BDO Firms als Subunternehmer ein-
schalten. Zu diesem Zweck entbinden Sie uns bereits jetzt diesen gegenüber
von unserer Verschwiegenheitspflicht. 
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(b) Sie erkennen an, dass wir in diesen Fällen die alleinige Verantwortung
auch für die Leistungen unserer BDO Firms übernehmen. Demgemäß werden
Sie gegen eine BDO Firm, die wir als Subunternehmer eingeschaltet haben
(einschließlich der BDO International Limited und der Brussels Worldwide Ser-
vices BVBA), keine Ansprüche jedweder Art geltend machen. Dies gilt nicht
für Ansprüche, die sich auf strafbares und/oder vorsätzliches Handeln bezie-
hen, sowie auf etwaige weitere Ansprüche, die nach dem Recht der Bundes-
republik Deutschland nicht ausgeschlossen werden können.

(c) Die nach der Mandatsvereinbarung zur Anwendung kommenden Regelun-
gen zur Haftung und insbesondere die Haftungsbeschränkung gelten auch zu-
gunsten der BDO Firm, die wir als Subunternehmer einschalten. Diese können
sich unmittelbar auf die Regelungen in vorstehender Nummer 9 (b) BAB be-
rufen.

10. BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (BDO Legal), BDO Konzern

(a) Sofern Sie im Zusammenhang mit unseren Leistungen auch die BDO Legal
oder andere Gesellschaften des BDO Konzerns beauftragen, entbinden Sie uns
diesen ggü. bereits jetzt bzgl. aller auftragsrelevanten Informationen von der
Verschwiegenheitspflicht, um eine möglichst reibungslose und effiziente
Leistungserbringung zu ermöglichen.

(b) Wir sind von der BDO Legal und anderen Gesellschaften des BDO Konzerns
rechtlich unabhängig. Entsprechend übernehmen wir weder Verantwortung
für deren Handlungen oder Unterlassungen, noch begründen wir mit diesen
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder haften mit diesen gesamtschuld-
nerisch.

11. Geldwäschegesetz, Sanktionen

Wir sind nach den Bestimmungen des Gesetzes über das Aufspüren von Ge-
winnen aus schweren Straftaten (GwG) u.a. verpflichtet, in Bezug auf unsere 
Vertragspartner Identifizierungshandlungen durchzuführen. Sie sind daher 
verpflichtet, uns alle nach dem GwG mitzuteilenden Informationen und Nach-
weise vollständig und wahrheitsgemäß zukommen zu lassen und diese im wei-
teren Verlauf der Geschäftsbeziehung unaufgefordert zu aktualisieren. Auf 
unsere Verpflichtungen zur Beendigung von Geschäftsbeziehungen gemäß der 
einschlägigen Regelungen des GwG weisen wir ausdrücklich hin. Ferner wei-
sen wir darauf hin, dass wir unsere Geschäftsbeziehungen u.a. auch im Hin-
blick auf einschlägige nationale bzw. internationale Sanktionen überprüfen. 
Wir behalten uns vor, die Geschäftsbeziehung durch fristlose Kündigung zu 
beenden, sofern wir im Rahmen der Sanktionsprüfungen feststellen, dass Sie 
und/oder etwaige Sie beherrschende Gesellschafter von einschlägigen Sank-
tionen betroffen sind. 

12. Marketing

Soweit Sie uns schriftlich nicht anders anweisen und keine höchstpersönli-
chen Angelegenheiten oder Mandate von Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB 

betroffen sind, gestatten Sie uns, den Auftragsinhalt zu Marketingzwecken 
bekannt zu machen. Die Gestattung erstreckt sich ausschließlich auf die sach-
liche Beschreibung des wesentlichen Auftragsinhalts und des Auftraggebers 
(z.B. Referenzlisten mit Firma und Logo sowie Score Cards). 

13. Verjährung

(a) Für die Verjährung von Mängelbeseitigungsansprüchen gilt Nummer 7 (2)
der AAB. Im Übrigen gelten für die Verjährung die nachfolgenden Absätze. 

(b) Im Falle von einfacher Fahrlässigkeit, die nicht die Verletzung von Leben,
Körper, Freiheit oder Gesundheit zum Gegenstand hat, beträgt die regelmä-
ßige Verjährungsfrist für gegen uns gerichtete Ansprüche ein Jahr.

(c) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und Sie von den anspruchsbegründenden Um-
ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt haben oder ohne
grobe Fahrlässigkeit hätten erlangen können. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis
oder grob fahrlässige Unkenntnis verjähren die Ansprüche nach Ablauf einer
Frist von fünf Jahren ab ihrer Entstehung sowie ohne Rücksicht auf ihre Ent-
stehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von
der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen Scha-
den auslösenden Ereignis an. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

(d) Im Übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen Vorschriften.

14. Gerichtsstand, Formerfordernis, Salvatorische Klausel

(a) Sofern Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich rechtliches Sondervermögen sind oder keinen allgemeinen Ge-
richtsstand im Inland haben, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Mandatsvereinbarung nach unserer Wahl (i) Hamburg,
(ii) das Gericht an dem Ort, an dem die streitgegenständlichen Arbeiten er-
bracht wurden, oder (iii) das Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich Sie Ih-
ren Sitz oder Wohnort haben.

(b) Jede Änderung, Ergänzung oder Aufhebung der Mandatsvereinbarung be-
darf mindestens der Textform. Dies gilt auch für eine Änderung, Ergänzung
oder Aufhebung dieser Nummer 14 (b) BAB.

(c) Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser Vereinbarung ganz oder teil-
weise nichtig oder undurchführbar sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der nichtigen oder undurchführba-
ren Regelung tritt in dem Fall eine andere Regelung, die den gewünschten,
von den Vertragsparteien angestrebten Zielen soweit als möglich entspricht.
Dies gilt entsprechend im Falle einer Vertragslücke.
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen 

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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